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   Am 7. März 2010 stimmt das Schweizer Volk über den neuen 
Verfassungsartikel zur Forschung am Menschen ab, mit dem 
gesamtschweizerisch einheitliche rechtliche Grundlagen für die 
medizinische Forschung geschaffen werden sollen. Die Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) begrüsst den 
Verfassungsartikel und empfiehlt die Annahme. Die vorgeschlagenen 
Bestimmungen garantieren den Schutz des Menschen in der Forschung und
ermöglichen gleichzeitig wissenschaftliche Fortschritte unter 
Einhaltung klarer ethischer Richtlinien.

   Die neue Verfassungsbestimmung (Art. 118b BV) erlaubt es dem Bund,
die bis anhin lückenhaft und nur kantonal geregelte Forschung am 
Menschen schweizweit zu vereinheitlichen. Dabei wird der Bedeutung 
der Forschung für die Gesundheit des Einzelnen und der Gesellschaft 
Rechnung getragen. Gleichzeitig hat jedoch der Schutz von Würde und 
Persönlichkeit der Menschen, die an medizinischen Studien teilnehmen,
gegenüber der Freiheit der Forschenden Vorrang.

   Die SAKK führt seit 1965 klinische Studien durch, welche im 
Einklang mit der eidgenössischen Vorlage stehen. Bei SAKK-Studien 
sind bereits heute Information und Einwilligung der teilnehmenden 
Patienten erforderlich, und besonders verletzbare Personen werden 
speziell geschützt. Eine kantonale Ethikkommission muss vor der 
Durchführung jeder Studie bestätigen, dass Risiken und Belastungen 
für die teilnehmenden Personen in keinem Missverhältnis zum Nutzen 
für die Forschung stehen und dass ihre Würde und Persönlichkeit 
geschützt werden.

   Die Annahme des Verfassungsartikels erlaubt es der SAKK, weiterhin
neue Behandlungen in Studien zu überprüfen und bestehende 
weiterzuentwickeln, damit Patienten und Patientinnen, die an Krebs 
erkrankt sind, heute, wie auch in Zukunft, die bestmögliche Therapie 
erhalten.

   Bei Fragen, für zusätzliche Informationen und Hintergrundmaterial,
konsultieren Sie bitte unsere Webseite  http://sakk.ch oder wenden Sie
sich an chantal.britt@sakk.ch, +41/31/389'91'95.
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